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Norm

GOG §89

ZPO §204 H

Rechtssatz

Wird in einem gerichtlichen Vergleich die Möglichkeit seines Widerrufs durch eine innerhalb einer bestimmte Frist bei

Gericht abzugebende Widerrufserklärung vorgesehen, dann ist der Widerruf mangels anderer Vereinbarung nur dann

wirksam, wenn die Widerrufserklärung innerhalb dieser Frist bei Gericht eingelangt ist.
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